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B E K A N N T M A C H U N G  
Baulandumlegungen in der Stadt Worms  

 
Unanfechtbarkeit des Teil-Umlegungsplanes 2 

für das Verfahren "Gallborn-West" 
 
 
Der Teil-Umlegungsplan 2 für das o.a. Baulandumlegungsverfahren ist am 12.10.2022 unanfecht-
bar geworden. 
 
Mithin greifen mit dieser Bekanntmachung die Bestimmungen des § 72 Baugesetzbuch (BauGB) 
vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414). Insbesondere wird der bisherige Rechtszustand durch den im 
Teil-Umlegungsplan 2 vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt und die Berichtigung des 
Grundbuches und des Liegenschaftskataster veranlasst. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit des Teil-Umlegungsplanes 2 kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Die Monatsfrist beginnt zwei Wo-
chen nach der öffentlichen Bekanntmachung. 
 
Der Widerspruch ist bei der Stadtverwaltung Worms -Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses- 
(Bereich 6 Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Abt. 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen, 
Rathaus, Zimmer 165 H), Marktplatz 2, 67547 Worms, schriftlich oder zur Niederschrift zu erhe-
ben. Wird die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten oder eines Vertreters versäumt, 
so wird dessen Verschulden dem vertretenen Beteiligten zugerechnet. 
 
Ein eingelegter Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung; die Bekanntmachung der Unan-
fechtbarkeit des Teil-Umlegungsplanes 2 ist nach § 212 Abs. 2 Nr. 1 BauGB sofort vollziehbar. 
Gleichzeitig mit dem Widerspruch kann nach § 80 Abs. 4 Verwaltungsgerichtsordnung bei der Ge-
schäftsstelle des Umlegungsausschusses der Antrag gestellt werden, die sofortige Vollziehung der 
Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit des Teil-Umlegungsplanes 2 auszusetzen. Die Betroffenen 
können nach § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung auch unmittelbar beim Landgericht Koblenz, 
Kammer für Baulandsachen, Karmeliterstraße 14, 56068 Koblenz beantragen, dass die aufschie-
bende Wirkung ganz oder teilweise angeordnet wird. 
 
 
 
 
Worms, 12.10.2022 
Stadtverwaltung Worms 
-Umlegungsausschuss- 
Henning Stramm 
Vorsitzender 



 
 

 

 

 

 

5 

B E K A N N T M A C H U N G  
Durchführung des Landesfeiertagsgesetzes  

und des Landesglücksspielgesetzes 
 

Hier: Bevorstehende Feiertage im November und Dezember 2022 

 
Der Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung der Stadtverwaltung Worms bittet um Beach-
tung der Feiertagsruhe an den „stillen“ Feiertagen im Monat November und den Weihnachtsfeier-
tagen im Dezember. 
 
An diesen Tagen sind öffentliche Aufzüge und Umzüge, soweit sie nicht der Religionsausübung 
dienen oder dem Charakter des Feiertages entsprechen, sowie alle der Unterhaltung dienenden 
öffentlichen Veranstaltungen und Darbietungen, die nicht dem Charakter des Feiertages ange-
passt sind, am Allerheiligentag (1. November) von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr, am Volkstrauertag (13. 
November) und am Totensonntag (20. November) jeweils ab 04.00 Uhr und an Heiligabend (24. 
Dezember) ab 13.00 Uhr verboten.  
 
Weiterhin sind am Volkstrauertag und am Totensonntag öffentliche sportliche und turnerische Ver-
anstaltungen erst ab 13.00 Uhr erlaubt. Öffentliche Tanzveranstaltungen sind am Allerheiligentag, 
dem Volkstrauertag und am Totensonntag jeweils ab 04.00 Uhr verboten. 
 
An den Weihnachtsfeiertagen sind öffentliche sportliche und turnerische Veranstaltungen von Hei-
ligabend, 13.00 Uhr, bis zum 1. Weihnachtstag, 13.00 Uhr, und öffentliche Tanzveranstaltungen 
von Heiligabend, 13.00 Uhr, bis zum 1. Weihnachtstag, 16.00 Uhr, verboten. 
 
Das Unterhaltungsverbot gilt für Musik - sofern diese dem Wesen des Feiertages nicht entspricht – 
von Tonträgern sowie durch Instrumente in Schank- und Speisewirtschaften und öffentlichen, all-
gemein zugänglichen Räumen. 
 
Spielhallen und Wettvermittlungsstellen müssen am Allerheiligentag (1. November), am Volkstrau-
ertag (13. November), am Totensonntag (20. November), am 24. Dezember (Heiligabend) ab 
13:00 Uhr und am 25. Dezember geschlossen bleiben.  
 
Verstöße gegen diese Bestimmungen können als Ordnungswidrigkeiten mit Geldbuße geahndet 
werden. 
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